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	Vorlage Nr.  1906.1 

Laufnummer 13331 


Petition von Dr. Christoph Oesch, Zug, 

betreffend kantonale Steuergesetzgebung 

Bericht und Antrag der Justizprüfungskommission

vom 19. Januar 2010

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Sachverhalt 

Am 8. Dezember 2008 reichte Dr. Christoph Oesch, Zug, eine Petition bezüglich kantonale Steuergesetzgebung ein. 

Der Petitionär beantragt dem Kantonsrat, 

-
auf die Reduktion der Dividendenbesteuerung zurückzukommen und diese dem Volk neu zur Abstimmung vorzulegen,

-
dem Volk auch die Sofortabschreibungen vorzulegen, und

-
eine Bestimmung analog der Bundessteuer zu beschliessen, wonach einmal im Leben Schwarzgeld ohne Steuerbussen nachdeklariert werden kann.

Zur Begründung führt der Petitionär aus, das Zuger Volk habe kürzlich einer Reduktion der Dividendenbesteuerung von 70 % auf 50 % zugestimmt. In der Zeit der Finanzkrise und der schweren Rezession sei die Reduktion der Dividende jedoch bei 70 % des Betrages zu belassen, so dass für den Aktionär kein zusätzlicher Anreiz geschaffen werde, Eigenmittel des Unternehmens zu entnehmen, sondern vielmehr diese wirtschaftlich sinnvoll, z.B. für Investitionen zu reinvestieren.

Am 28. Januar 2009 beschloss die Justizprüfungskommission die Petition dem Regierungsrat zur Vorberatung respektive Stellungnahme zu überweisen. Mit Schreiben vom 24. November 2009 nahm der Regierungsrat Stellung zur Petition und beantragt der Justizprüfungskommission, der Petition keine Folge zu leisten. An der Sitzung vom 19. Januar 2010 hat die Justizprüfungskommission den Bericht und Antrag des Regierungsrates beraten. Die Justizprüfungskommission schliesst sich der nachfolgenden Begründung des Regierungsrates vollumfänglich an.

2. Erwägungen
Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung

Der Kanton Zug hat die so genannte Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung ab dem Steuerjahr 2007 mit einer Entlastung von 30 % eingeführt und sie ab dem Steuerjahr 2009 auf 50 % erhöht. Die Erhöhung auf 50 %, die der Petitionär rügt, hat der Kantonsrat im Rahmen der Steuergesetzrevision 2009 am 29. Mai 2008 mit 56 : 19 Stimmen beschlossen. Die Steuergesetzrevision 2009 wurde von den Zuger Stimmberechtigten am 30. November 2008 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 66.5 % angenommen. Zu diesem Zeitpunkt war die Banken- und Finanzkrise bereits Realität. Der Souverän hat somit diese vom Kantonsrat verabschiedete, zusätzliche Milderung der Dividendenbesteuerung in Kenntnis der veränderten Wirtschaftslage grossmehrheitlich gutgeheissen. Die Finanzkrise ist nach Überzeugung des Regierungsrates somit kein Grund für den Kantonsrat, auf die beschlossene Privilegierung der Dividendenbesteuerung zurück zu kommen. Das Begehren des Petitionärs ist deshalb abzulehnen.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich der Kantonsrat bei der nächsten Steuergesetzrevision trotzdem wieder mit dem Thema «Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung» beschäftigen muss. Am 25. September 2009 hat das Bundesgericht vier Beschwerden gegen steuergesetzliche Regelungen der Kantone Zürich, Bern, Basel-Land und Schaffhausen betreffend Dividendenbesteuerung beurteilt. Auch wenn der Kanton Zug nicht direkt in die Verfahren involviert war, ist aufgrund von Medienberichten davon auszugehen, dass die heutigen gesetzlichen Regelungen in mehreren Kantonen, darunter auch Zug, in verschiedenen Punkten angepasst werden müssen. Im Kanton Zug dürften diese Anpassungen voraussichtlich per 1. Januar 2012 anlässlich der nächsten Steuergesetzrevision erfolgen. Der Kantonsrat wird sich also unabhängig von der vorliegenden Petition schon recht bald wieder mit den entsprechenden Bestimmungen des Zuger Steuergesetzes befassen.

Zulassung von Sofortabschreibungen
Abschreibungen werden in der Regel nach dem tatsächlichen Wert der einzelnen Vermögensteile und nach der voraussichtlichen Gebrauchsdauer festgelegt (vgl. § 62bis Abs. 2 StG). Die Kantonale Steuerverwaltung stützt sich dabei in ihrer Veranlagungspraxis auf die einschlägigen Abschreibungsmerkblätter der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Liegen besondere Umstände vor, anerkennt die Kantonale Steuerverwaltung von den Normalsätzen abweichende, sachgerechte Abschreibungen. So werden namentlich über die Normal-Abschreibungssätze hinausgehende Abschreibungen anerkannt, wenn der Nachweis ausserordentlicher Werteinbussen z.B. zufolge gesunkener Börsenkurse, Veränderungen von Konkurrenzsituationen, Innovationen, Preissenkungen auf dem Absatz- oder Beschaffungsmarkt etc. und damit der geschäftsmässigen Begründetheit der entsprechenden Abschreibungen erbracht wird. Diese Einzelfälle können im Ergebnis Sofortabschreibungen gleichkommen. Einem standardisierten Sofortabschreibungsverfahren, d.h. Sofortabschreibungen ohne nachvollziehbare Begründung durch die steuerpflichtige Person, stand die Kantonale Steuerverwaltung lange Zeit eher skeptisch gegenüber. Da aber offenbar ein gewisses Bedürfnis danach besteht, lässt sie das auch in anderen Kantonen bekannte Sofortabschreibungsverfahren vermehrt zu und standardisiert es, indem die Steuerformulare 2010 entsprechend angepasst und im Steuerbuch die Ausführungen über die Abschreibungen aktualisiert werden. Wie auch in anderen Kantonen üblich, ist die Sofortabschreibung auf das bewegliche Betriebsvermögen (Mobiliar, Einrichtungen, EDV, Fahrzeuge, Maschinen und Apparate, etc.) beschränkt. Keine Sofortabschreibung ist möglich auf Bilanzpositionen wie Immobilien, Beteiligungen oder Immaterialgüterrechten (z.B. Goodwill).

Zwar verletzt die Sofortabschreibung die Grundsätze der Periodizität und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, aber bei regelmässiger Anwendung nähert sich die Sofortabschreibung der Abschreibung zu Normalsätzen an und wirkt sich längerfristig auch nicht auf das Steuersubstrat aus. Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen, dass die Sofortabschreibung, auch wenn sie standardisiert zugelassen wird, eher eine Ausnahme bleiben wird. Fazit: Ein Handlungsbedarf des Gesetzgebers besteht folglich nicht. Die Forderung des Petitionärs ist bereits erfüllt, weshalb die Petition in diesem Punkt gegenstandslos ist. 
Einführung der straflosen Selbstanzeige auf Ebene Kanton und Gemeinden

Das eidgenössische Parlament hat am 20. März 2008 das Bundesgesetz über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbstanzeige beschlossen (AS 2008 S. 4453 ff.). Bei erstmaliger Offenlegung eigener Steuerhinterziehungen (Selbstanzeige) soll auf die Erhebung der Busse verzichtet werden, so dass nur die geschuldete Steuer (Nachsteuer) und der Verzugszins entrichtet werden müssen. Darüber hinaus sollen Erben bei Offenlegung der Steuerhinterziehung des Erblassers von einer von zehn auf drei Steuerperioden verkürzten Nachbesteuerung profitieren.

Der Bundesrat hat das neue Bundesgesetz auf den 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt. Den Kantonen wurde für ihre Steuern keine über dieses Datum hinausreichende Anpassungsfrist gewährt, so dass die Neuerungen bei der Nachbesteuerung in Erbfällen und die straflose Selbstanzeige auch ohne entsprechende Regelung im kantonalen Recht nicht nur für die direkte Bundessteuer sondern auch für die Kantons- und Gemeindesteuern zeitgleich ab 1. Januar 2010 gelten. Bei der nächsten Steuergesetzrevision muss der Kantonsrat diese zwingenden, materiell ab 1. Januar 2010 zu beachtenden Vorgaben ins kantonale Recht überführen. Das Begehren des Petitionärs ist somit materiell bereits erfüllt, weshalb die Petition auch in diesem Punkt gegenstandslos ist.

3. Antrag
Die Justizprüfungskommission beantragt dem Kantonsrat einstimmig mit 5:0 Stimmen:

die Petition vom 8. Dezember 2008 von Dr. Christof Oesch betreffend kantonale Steuergesetzgebung sei zur Kenntnis zu nehmen; es sei ihr keine Folge zu leisten. 

Zug, 19. Januar 2010

Mit vorzüglicher Hochachtung

Im Namen der Justizprüfungskommission

Der Präsident: Andreas Huwyler
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